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Anfrage 
 
 
Vorlage Nr.: 16-2023/1 
erstellt am: 09.12.2010 
 
Abteilung: Bauaufsicht und Bauleitplanung 
Verfasser/in: Herr Meister 
Aktenzeichen: I-6/1 
 
 
Anfrage der SPD-Fraktion vom 02. Dezember 2010 zum Thema "Baugenehmigung 
für das AKW Biblis";  
hier: Beantwortung der Anfrage 
 
 
Beratungsfolge:  
Gremium Sitzungsdatum Status Zuständigkeit 
Kreistag 13.12.2010 Ö Kenntnisnahme 
 
 

_______________________________________________________________ 
 
  
Vorbemerkung: 
 
Nach der geltenden Rechtslage wird die Sicherheit von Kernanlagen in Deutschland 
durch das Atomgesetz (AtG) geregelt. Zuständige Genehmigungs- und Aufsichtsbehör-
den für Kernanlagen sind die obersten Landesbehörden, in Hessen also das Hessische 
Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUELV). 
 
Sind Maßnahmen baugenehmigungspflichtig, ist daneben ein eigenständiges Bauge-
nehmigungsverfahren bei der Unteren Bauaufsichtsbehörde (Kreisausschuss des Krei-
ses Bergstraße) erforderlich. 
 
 
Die vorausgeschickt, werden die Fragen wie folgt beantwortet: 
 
Für den Kraftwerksstandort Biblis wurden für beide Blöcke die entsprechenden Bauge-
nehmigungen erteilt. Die Baugenehmigungen enthalten Nebenbestimmungen hinsicht-
lich der Ausführung des Vorhabens. 
 
Im Rahmen der durch die Atomaufsicht veranlassten Nachrüstungen, mit Zustimmung 
des HMUELV, wurden durch die Untere Bauaufsicht weitere Baugenehmigungen erteilt. 
 
Am Standort Biblis (Block A und B) musste außerdem gemäß der Vereinbarung zwi-
schen Bundesregierung und Energieversorgungsunternehmen ein dezentrales Zwi-
schenlager für bestrahlte Brennelemente errichtet werden. Hierfür wurde die Bauge-
nehmigung 2004 erteilt. 
 
 
 
 

 
Kreis  
Bergstraße 
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Im bauaufsichtlichen Verfahren wurde die Baugenehmigung für den späteren Nutzungs-
zweck erteilt, nachdem in einem umfangreichen Behördenbeteiligungsverfahren dies 
bestätigt wurde. Für die Aufnahme der Nutzung selbst bedurfte es jeweils einer eigen-
ständigen Genehmigung nach § 6 AtG durch das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS), 
Salzgitter. 
 
Alle Bauausführungen wurden vom zuständigen baustatischen Prüfer überwacht und 
der Bauaufsicht gegenüber bescheinigt. 
 
Die Bauaufsicht hat im KKW Abnahmen durchgeführt, soweit nicht die atomrechtlichen 
Genehmigungs- und Aufsichtsbehörden zuständig waren. 
 
Für Vorkommnisse im Kraftwerk Biblis besteht die Verpflichtung zur Veröffentlichung 
und Weitergabe an die Atomaufsicht. Eine parallele Information an den Kreistag wurde 
seit 2005 eingestellt, da über die Ereignisse öffentlich informiert wird.  
  
  
  


